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Beleuchtung und Sperrung des Parkplatzes am Gübser Weg 
Verteiler                                                                                                                                         Tag 
 

Die Oberbürgermeisterin 13.02.2024 

 
„Bürger informierten mich darüber, dass der relativ neue Parkplatz am Gübser Weg gegenüber 
dem Heizkraftwerk spät abends häufiger volle Beleuchtung hat, obwohl die Straßenbeleuchtung 
da schon gedimmt ist. Sowohl bei vielen Fußballspielen als auch beim Weihnachtssingen war 
dieser Parkplatz geschlossen. 
 
Gemäß § 43 Abs. 3 KVG LSA frage ich: 
 
1. Wird da unökologisch Steuergeld verbrannt, obwohl die Stadt sparen muss?  

 
2. Was kann zu den jeweiligen Hintergründen ausgeführt werden und welche Konsequenzen 

werden ggf. gezogen? 
 
Ich bitte um eine kurze mündliche und ausführliche schriftliche Antwort.“ 
 
Stellungnahme: 
 
Die Verwaltung nimmt in Zusammenarbeit mit der Messe- und Veranstaltungsgesellschaft 
Magdeburg GmbH (MVGM) zur Anfrage F0002/24 der SPD-Stadtratsfraktion wie folgt Stellung: 
 
1) Wird da unökologisch Steuergeld verbrannt, obwohl die Stadt sparen muss? 
 
Im Zuge des Stadionumbaus 2018 bis 2021 wurde der neue Parkplatz der MDCC-Arena am 
Gübser Weg errichtet und Anfang 2022 an die MVGM als Betreiber übergeben. Er wird bei hohen 
Gästeaufkommen als Gästeparkplatz und bei sehr geringem Gästeaufkommen als zusätzlicher 
Heimfanparkplatz genutzt. 
 
Im Rahmen einer routinemäßigen Kontrolle des Parkplatzes Anfang November 2023 wurde durch 
Mitarbeiter der MVGM festgestellt, dass ein Großteil der Parkplatzleuchten nicht funktionieren. 
Die daraufhin mit der Reparatur beauftragte Fachfirma hat dabei bemerkt, dass in der 
Vergangenheit durch Unbekannte Klemmkästen beschädigt und Kupferkabel entwendet wurden. 
Dies wurde durch die MVGM bei der Polizei zur Anzeige gebracht. Durch die Sachbeschädigung 
ist ein Schaden in Höhe von 2.053,60 EUR entstanden. 
 
Um das Risiko eines weiteren Diebstahls von Kupferkabel zu minimieren wird der Parkplatz 
derzeit bei Dunkelheit beleuchtet.  
 
2) Was kann zu den jeweiligen Hintergründen ausgeführt werden und welche Konsequenzen 

werden ggf. gezogen? 
 
Die Lage des Parkplatzes am, gerade in der Nacht, wenig befahrenen Gübser Weg lässt die 
Wahrscheinlichkeit einer Wiederholung der Sachbeschädigung (Diebstahl von Kupferkabel) als 
sehr hoch erscheinen. Um die Parkplatzbeleuchtung trotzdem betriebsbereit zu halten und damit 
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auf Kabeldiebe abschreckend zu wirken, wurde die Steuerung der Beleuchtung in der Betriebsart 
„Automatik“ eingestellt. Das bedeutet, dass durch einen Dämmerungsschalter beim 
Unterschreiten eines festgelegten Helligkeitswertes die Beleuchtung ein- und beim Überschreiten 
des genannten Helligkeitswertes die Beleuchtung ausgeschaltet wird. 
 
Durch die Geschäftsführung der MVGM wird aktuell die Umsetzung einer Kameraüberwachung 
geprüft. Darüber hinaus wurde auskunftsgemäß die Parkplatzbeleuchtung Ende Januar 2024 
durch das Entfernen von Sicherungen auf ca. ein Drittel reduziert, die Energieverbrauchskosten 
sinken entsprechend. 
 
 
 
Borris 
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